
512 der Beilag,8 __ n_z_u_den stenograDhiscben Protokollen des 
Bundesrates 

B 12 r l C n t 

d,es AllSschusses für YJil:,tSCflc.t!'tlic Angelegenheiten 

1971~ betreffend ein Bundesgesetz Uber die Einführung eines 

Schiffahrtspolizeigesetzes 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sollen vor allem die im Zusamrnenhfu'lg mit dem Schiffahrtspolizei

gesetz (511 d.B.) erfordGrljchen Änderungen bestehender 

schiffahrtsrechtlicher Vorschr1ften sOI',ie die Eliminierung 

überhol ter Bes tj_mmungen vorgenommen werden. Um das Sch.iff

fahrtspolizeigesetz selbst mit diesen der Rechtsc.nglei_chung 

dienenden r'laBnah'11en nicht zu- belasten und aus Gründen der Über

sichtlichkeit soll dies durch ein eigenes Bundesgesetz er
folgen. 

Der Ausschuß für wirtschaftlj_che Angelegenheiten hat 

die gegenständliche Vorlage in ~)einer Sitzung vom 23. Feber 

1971 in Verhandlung genommen u_nd einstimmig besclilossen~ 

dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für wirtschaftli ehe Angelegenheiten den ~!.trag, der Bundesrat 

wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 17. 
Feber 1971, betreffend ein Bundesgesetz über die Einführung 

eines Schiffahrtspolizeigesetzes 3 wird kein Einspruch er
hoben. 

DDr. P i t s c h man n Dr·. I ro 
Berichterstatter ObmaJli'1 

512/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




